Antragsteller:
.................................................



        
.............................

                                                                                                               Datum  

.................................................




.................................................




              Tel.: 035341/6010  Fax: 035341/60118

(                                                                    (
       Wasserverband „Kleine Elster“

        Hauptstr. 5

        04924 Winkel

·      ( 

Antrag auf
Errichtung / Änderung / Rückbau*                      * nichtzutreffendes bitte streichen



eines 
Hausanschlusses



für  
Trinkwasser

in ............................................           Straße/ Nr.: .................................

1. Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung (Hausanschluss) besteht aus der

Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des Anschlussnehmers.

Er beginnt an der Abzweigstelle (Anbohrschelle) und endet an der Hauptabsperr-

vorrichtung hinter der Wasserzähleinrichtung.
2. Errichtung, Änderung und Rückbau des Hausanschlusses sind beim Wasserverband „Kleine Elster“ antrags- und genehmigungspflichtig.

3.
Die Kosten trägt nach § 15 Abs. 1 und 2 der Wasserversorgungssatzung der Anschlussnehmer.
4.
Angaben zum Anschluss:           O  Haushaltsverbrauch*                * zutreffendes bitte ankreuzen

                               

    O   gewerbliche Nutzung*





5. Anlagen sind beigelegt:

O  Lageplan*                 * zutreffendes bitte ankreuzen

O  Beschreibung* 

O  Skizze* 

.......................................................................

Unterschrift des Antragstellers

